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£>ie @eite ber (isrçiefjitnoiêfragen

SSott ber Strafe
„5Eein Sätlji bat micb fleftern regelrecht angelogen", tlagt

grau DEeifter eines 2lbenbs im Streife ibrer Befannten.,, Eber
icb babe ibr bies ein für allemal geftedt! Sofort muffte fie 311

Bett unb baau nocb obne Eacftteffen!"

„ffienn meine Buben f 0 etroas marl)ten, bann mobil (Sin

paar faftige Ohrfeigen, bas roiirbe genügen", meint ber felbft»
bemuffte fterr Schufter.

„fteute Eachmittag bat Sfanni beim Ebräumen eine Saffe
aerfrblagett", ersäblt grau Seiler. „3m erften Eugenblid hätte
icb ibr am liebften auch eine Ohrfeige gegeben —"

„2öas bas Befte gemefen märe!" ruft f)err Elülter ba»

aroifchen.

ffiirtlid; bas Befte? Es gibt nod) recht Diele Eltern — unb
auch nod) oiele ßehrer, roelcbe bie förperlicbe ßüchtigung für bie
geeignetfte unb roirffainfte Strafe halten. Ohne Sörperftrafe
tontine man bei ber Eraiehung überhaupt nicht aus. Eber natiir»
lieb nur im rechten Eugenblicf; benn man ift auch hier oerpflich»
tet, neu3eitlicb 3U beuten unb 31t banbeln unb bat irgenbroo ge=

hört, bafi Ohrfeigen unb Schläge eigentlich nicht sur Enroen»
bung tornmen follten.

Eon ben Dielen Problemen, meldte fieb betn Eraieher ftel=

len, ift bas ber Strafe eines ber fchmierigften. Eicht umfonft
finb barüber fchon gatye Bücher gefchrieben tuorben unb roenn
mir im golgenben oerfuchen, etroas über bie Strafe unb ihre
Ettroenbung 31t fagen, fo fann es nur in bent Sinne gefchehett,
alle bie, roelche in ben gall fotnnten, Sinber 31t ftrafett, barauf
auftnerffatn 31t mad)en, mie f cb m e r es ift, bie richtige
Strafe 311 finbett unb roenn man fie gefunben hat, fie r i cb

tig 3 it b e m ef f e n.
Eraiehung unb Strafe laffen fid) fdtroer trennen ober ttod)

beffer gefagt, bie Er3iehuttg roirb nur in ben allerfeltenften
gälten ohne bas SEittel ber Strafe ausfortunett tonnen. 3nbem
bie Eraiehung aum 3iele hat, bas Sinb in gatt3 beftimmtem
Sinne 31t beeinfluffen, es 311 lenten unb 3U formen, muh fie auch

gang beftimmte gorberungen ftellen. Sobalb aber ein Sittb
mertt, bah man eine folche gorberung erfüllen fann ober auch

nicht, unb bah bann bas Eichterfiillen feine unangenehmen gol»
gen hat, bann roirb es eben bett 2Beg bes geringfteti 2Biber=
ftattbes mähten uttb ber gorberung nicht nachleben. Es geht
bann bem Eraieher genau gleich roie es einer Begierimg geht,
bie nicht über hie geeigneten Blittet oerfügt, um bett oon ihr
aufgehellten ©efehen Bachachtung 31t oerfdjaffett: bie Begierung
oerliert bie Echtung ihrer Bürger — ber Eraieher bie bes Sitt»
bes.

Beoor mir nun roeiter doux Strafen uttb ber Ert ber Strafe
fprechen, fei noch folgenbes gefagt:

2Bir müffen gon Dornherein unterfdjeiben aroifchen einer

ersieherifchett ober päb ago gifchen Strafe unb
einer iuriftifchen Strafe, ßefetere ift beberrfebt ootn ©e=

battfen ber Sühne unb ber 3Bieberberfte((ung bes burd) ein
Bergehen oerlefeten Bechtes. Sie ergieherifdje Strafe bagegen
hat einaig 311m Siele, ein Sinb in feinen abfälligen Berfaffungen
su b e f f e r n, im milbeften aber oielleicht treffenbften Sinne
311 formen — 3U beeinfluffen. Somit foil allerbings nicht etroa

gefagt fein, bah beim Sinbe nicht auch im einen ober anberen
galle eine Strafe furiftifcher Ert am Elafee ift.

Eine roeitere Unterteilung muh gemacht roerben, inbem bie

päbagogifchett Strafen in natürliche uttb t ü n ft Ii cb e

Strafen gefchieben merben. Safiir ein Beifpiel: 3rene hat ber

Btutter beim Ebroafchen geholfen unb babei ift ihr aus llnacht»
famfeit eitt Seiler auf bett Boben gefallen unb in toufenb
Stüde gebrodjett. Berbattert uttb fchulbberouht fteht bas 2Räb=

eben ba. 2ßas tun? Eine Ohrfeige ober eitt „haarrupf"? Sas
märe eine fünftliche Strafe unb 3toar besbalb, meil ihre Ert
mit betn Bergeben in gar feinem Sufnmtttetthange fteht. 3ebeit»
falls mürbe burd) fie ber Schaben in feiner SBeife gutgemacht.
Sie SEutter muh oieltnehr betn Sinbe in aller Bube erflären:

„3rene, bit haft ben Seiter aerfdüagen; nun muht bit einen
neuen faufen. Beaablen roirft bit mit beinern eigenen Selbe!"

B a t ii r l i cb e Strafen finb f 0 m i t g a n 3 ein»
fach bie notroenbigen Schtuhfol gerungen,
to e 1 ch e fid) aus Berfeblungen irgenbroelcher
21 rt ergeben.

Sie haben bett 23ortei( oor allen anberen Strafen, bah
fie ftets geredjt finb, unb bah fie bem Sinbe in jebent galle
llrfache unb Söirfung einer hattblung flar roerben (offen.

Beter benimmt fich unartig bei Sifrf). Ser Eater erflärt
in aller Eufje: „Eeter, geh ootti Srfch! Sinber, bie fid) fo auf»

führen, gehören nid)t 311 uns." Sas hauptgeroicht liegt babei
in betn „gehören nicht 311 uns" als eiferne golge für bas
fd)led)te Benehmen.

Satnit 3ufatnmett hängt her iE n 13 u g 0 0 n ß i e b e unb
Echtung burch bie Eltern. 2Bo 3roifchen Eater, Ehitter unb
Sinb ein auf ßiebe unb 2lchtung gegrünbetes, gutes Eertjältnis
herrfcht, roirb bas ÜEittet ber üBi&billigung uttb bie Eerroeige»

rung einer ßiebesbeaeugung ftets bie roirffomfte Strafe feitt.
Serfelbe ©runbgebanfe liegt bem „3n bie Ede ftellen", bem

„ins Eett fchidett" unb bem Eusfchluh aus ber gamiliengemein»
tfch aft augrunbe. Saatt gehört übrigens auch noch ber Entaug
ber greiheit, bas Einfperren.

Eei ber (enteren allerbings ift Eorficht am Elatje; benn
es fonunt fehr barauf att, roo man ein Sinb ben Brreft abfitjen
lägt, uttb ein richtiges 2lrreft(ofal roirb fich roobl itt ben roettig»
ften Käufern fittbett. Sies mag folgenbes Beifpiel seigen:

Eitt fleiner Snabe oon fünf 3abren roirb uott feiner SEut»

ter furserhanb in bie Speifefatntner gefperrt. Eis fie nach einer
SOBeile tiachfieht, roas ihr Spröhling roohl tut, finbet fie ihn auf
bem Boben fifeettb. Er trinft fröhlich aus einer glafche Eotroein,
bie er geöffnet auf betn Eoben ber Speifefatntner fanb.

Eine, einem Sittbe 3ugebacbte Strafe barf nie 3itttt Eer»
gniigen tberben, fonft oerliert fie felöftoerftätiblid) febett SBert.

Unb nod) etroas: Sie 3)auptfache bei ber Eerhättgung einer
natürlichen Strafe ift, bah fie mit Sonfegueng 31t Ettbe geführt
roirb. Sr. Büfer, ein beutfeher Bäbagoge fagt barüber:

„ßaht eure Strafen fein roie bie ber unbefeelteti Eatur,
alfo — unabroenbbar. En ber gliihenbett Sohle oerbrennt fich

bas Sittb bas erftemal, roenn es fie berührt, Derbrennt fich bas

aroeite», bas brittemal, oeHbrennt fich jebestnal, unb es lernt fehr
halb, oon ber beihen Sohle bie ginger 31t laffen. B3enn ihr
ebenfo hattbelt, roerben eure Sinber halb babin fointnett, eure
©efefee ebenfo roie bie ber Eatur 3U refpeftieren. 3ft aber ein»

mal ber Eefpeft ba, bantt ift ber Eoben für eine erfolgreid)e
Eraiehung bereitet."

Unter alten Strafen ift bie Sörperftrafe bie umftrit»
teufte. 2öir roerben ihr eine befonbere Seite einräumen, einmal
roeil fie noch allju oft uttb battit, toeil fie unter taufenb gällen
999tnol 3U unred)t angeroenbet roirb. ^.S.
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Bon der Straft
„Mein Käthi hat mich gestern regelrecht angelogen", klagt

Frau Meister eines Abends im Kreise ihrer Bekannten.» Aber
ich habe ihr dies ein für allemal gesteckt! Sofort mußte sie zu
Bett und dazu noch ohne Nachtessen!"

„Wenn meine Buben s o etwas machten, dann wohl! Ein
paar saftige Ohrfeigen, das würde genügen", meint der selbst-
bewußte Herr Schuster.

„Heute Nachmittag hat Hanni beim Abräumen eine Tasse

zerschlagen", erzählt Frau Keller. „Im ersten Augenblick hätte
ich ihr am liebsten auch eine Ohrfeige gegeben —"

„Was das Beste gewesen wäre!" ruft Herr Müller da-
zwischen.

Wirklich das Beste? Es gibt noch recht viele Eltern — und
auch noch viele Lehrer, welche die körperliche Züchtigung für die
geeignetste und wirtsamste Strafe halten. Ohne Körperstrafe
komme man bei der Erziehung überhaupt nicht aus. Aber natür-
lich nur im rechten Augenblick! denn man ist auch hier verpflich-
tet, neuzeiklich zu denken und zu handeln und hat irgendwo ge-
hört, daß Ohvfeigen und Schläge eigentlich nicht zur Anwen-
dung kommen sollten.

Von den vielen Problemen, welche sich dem Erzieher stel-

len, ist das der Strafe eines der schwierigsten. Nicht umsonst
sind darüber schon ganze Bücher geschrieben morden und wenn
wir im Folgenden versuchen, etwas über die Strafe und ihre
Anwendung zu sagen, so kann es nur in dem Sinne geschehen,
alle die, welche in den Fall kommen, Kinder zu strafen, darauf
aufmerksam zu machen, wie schwer es ist, die richtige
Strafe zu finden und wenn man sie gefunden hat, sie r i ch -

tig z u b e m e fs e n.
Erziehung und Strafe lassen sich schwer trennen oder noch

besser gesagt, die Erziehung wird nur in den allerseltensten
Fällen ohne das Mittel der Strafe auskommen können. Indem
die Erziehung zum Ziele hat, das Kind in ganz bestimmtem
Sinne zu beeinflussen, es zu lenken und zu formen, mnß sie auch

ganz bestimmte Forderungen stellen. Sobald aber ein Kind
merkt, daß man eine solche Forderung erfüllen kann oder auch

nicht, und daß dann das Nichterfüllen keine unangenehmen Fol-
gen hat, dann wird es eben den Weg des geringsten Wider-
standes wählen und der Forderung nicht nachleben. Es geht
dann dem Erzieher genau gleich wie es einer Regierung geht,
die nicht über die geeigneten Mittel verfügt, um den von ihr
aufgestellten Gesetzen Nachachtung zu verschaffen: die Regierung
verliert die Achtung ihrer Bürger — der Erzieher die des Kin-
des.

Bevor wir nun weiter vom Strafen und der Art der Strafe
sprechen, sei noch folgendes gesagt:

Wir müssen von vornherein unterscheiden zwischen einer

erzieherischen oder pädagogischen Strafe und
einer j u r i st i s ch e n S t r a f e. Letztere ist beherrscht vom Ge-
danken der Sühne und der Wiederherstellung des durch ein
Vergehen verletzten Rechtes. Die erzieherische Strafe dagegen
hat einzig zum Ziele, ein Kind in feinen allfälligen Verfassungen
zu bessern, im mildesten aber vielleicht treffendsten Sinne
zu formen — zu beeinflussen. Damit soll allerdings nicht etwa
gesagt fein, daß beim Kinde nicht auch im einen oder anderen
Falle eine Strafe juristischer Art am Platze ist.

Eine weitere Unterteilung muß gemacht werden, indem die
pädagogischen Strafen in natürliche und künstliche
Strafen geschieden werden. Dafür ein Beispiel: Irene hat der

Mutter beim Abwäschen geholfen und dabei ist ihr aus Unacht-
samkeit ein Teller auf den Boden gefalle» und in tausend
Stücke gebrochen. Verdattert und schuldbewußt steht das Mäd-
chen da. Was tun? Eine Ohrfeige oder ein „Haarrupf"? Das
wäre eine künstliche Strafe und zwar deshalb, weil ihre Art
mit dem Vergehen in gar keinem Zusammenhange steht. Jeden-
falls würde durch sie der Schaden in keiner Weise gutgemacht.
Die Mutter muß vielmehr dem Kinde in aller Ruhe erklären:

„Irene, du hast den Teller zerschlagen: nun mußt du einen
neuen taufen. Bezahlen wirft du mit deinem eigenen Gelde!"

Natürliche Strafen sind somit ganz ein-
fach die notwendigen Schlußfolgerungen,
welche sich aus Verfehlungen irgendwelcher
Art ergeben.

Sie haben den Vorteil vor allen anderen Strafen, daß
sie stets gerecht sind, und daß sie dem Kinde in jedem Falle
Ursache und Wirkung einer Handlung klar werden lassen.

Peter benimmt sich unartig bei Tisch. Der Vater erklärt
in aller Ruhe: „Peter, geh vom Tisch! Kinder, die sich so auf-
führen, gehören nicht zu uns." Das Hauptgewicht liegt dabei
in dem „gehören nicht zu uns" als eiserne Folge für das
schlechte Benehmen.

Damit zusammen hängt der E n t zug vo nLi e be und
Achtung durch die Eltern. Wo zwischen Vater, Mutter und
Kind ein auf Liebe und Achtung gegründetes, gutes Verhältnis
herrscht, wird das Mittel der Mißbilligung und die Verweige-
rung einer Liebesbezeugung stets die wirksamste Strafe sein.
Derselbe Grundgedanke liegt dem „In die Ecke stellen", dem

„ins Bett schicken" und dem Ausschluß aus der Familiengemein-
fchaft zugrunde. Dazu gehört übrigens auch noch der Entzug
der Freiheit, das Einsperren.

Bei der letzteren allerdings ist Vorsicht am Platze: denn
es kommt sehr darauf an, wo man ein Kind den Arrest absitzen

läßt, und ein richtiges Arrestlokal wird sich wohl in den wenig-
sten Häusern finden. Dies mag folgendes Beispiel zeigen:

Ein kleiner Knabe von fünf Iahren wird von seiner Mut-
ter kurzerhand in die Speifetammer gesperrt. Als sie nach einer
Weile nachsieht, was ihr Sprößling wohl tut, findet sie ihn aus
dem Boden sitzend. Er trinkt fröhlich aus einer Flasche Rotwein,
die er geöffnet auf dem Boden der Speisetammer fand.

Eine, einem Kinde zugedachte Strafe darf nie zum Ver-
gnügen werden, sonst verliert sie selbstverständlich jeden Wert.

Und noch etwas: Die Hauptsache bei der Verhängung einer
natürlichen Strafe ist, daß sie mit Konsequenz zu Ende geführt
wird. Dr. Rüfer, ein deutscher Pädagoge sagt darüber:

„Laßt eure Strafen sein wie die der unbeseelten Natur,
also — unabwendbar. An der glühenden Kohle verbrennt sich

das Kind das erstemal, wenn es sie berührt, verbrennt sich das

zweite-, das drittemal, verbrennt sich jedesmal, und es lernt sehr
bald, von der heißen Kohle die Finger zu lassen. Wenn ihr
ebenso handelt, werden eure Kinder bald dahin kommen, eure
Gesetze ebenso wie die der Natur zu respektieren. Ist aber ein-
mal der Respekt da, dann ist der Boden für eine erfolgreiche
Erziehung bereitet."

Unter allen Strafen ist die Körperstrafe die umstrit-
tenste. Wir werden ihr eine besondere Seite einräumen, einmal
weil sie noch allzu oft und dann, weil sie unter tausend Fällen
SWmal zu unrecht angewendet wird. H.K.
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